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Kurz informiert

▶▶ Unterkunftsbedarf
Ausnahmsweise gehören auch Kosten für Garage oder Stellplatz 
zur Grundsicherung

| Der Träger der Grundsicherung nach dem SGB II kann im Rahmen der 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Alg II) nach dem SGB II 
im Einzelfall auch verpflichtet sein, angemessene Aufwendungen für eine 
Garage oder einen Stellplatz zu übernehmen (LSG Bayern 29.4.20, L 11 AS 
656/19, Abruf-Nr. 215867). |

Diese gehören ausnahmsweise zum Unterkunftsbedarf im Sinne des § 22 
Abs. 1 S. 1 SGB II, wenn die fragliche Mietwohnung nur zusammen mit der 
Garage oder dem Stellplatz gemietet werden kann (fehlende Abtrennbarkeit) 
und die Gesamtmiete für Wohnung und Stellplatz die am maßgeblichen 
Wohnort geltende Mietobergrenze nicht überschreitet (Angemessenheit). 
Das LSG stellt insoweit klar, dass die Möglichkeit einer Untervermietung erst 
im Zusammenhang mit der Frage zu prüfen ist, ob der Leistungsberechtigte 
i. S. d. § 22 Abs. 1 S. 3 SGB II zur Kostensenkung verpflichtet ist.
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▶▶ Räumung
räumungsfrist ist grundsätzlich ohne Bedingung zu gewähren

| Eine unter die Bedingung der Leistung der Nutzungsentschädigung 
 gestellte Räumungsfristgewährung ist allenfalls dann gerechtfertigt, wenn 
zum Zeitpunkt der Bewilligungsentscheidung die berechtigte Besorgnis 
 besteht, dass die Leistung der Nutzungsentschädigung durch den Räu-
mungsschuldner künftig unterbleiben oder jedenfalls nicht rechtzeitig oder 
vollständig erfolgen wird (LG Berlin 12.5.20, 67 T 38/20, Abruf-Nr. 215866). |

Eine solche Besorgnis besteht nach Auffassung des LG Berlin nicht, wenn 
weder vorgetragen noch sonst ersichtlich ist, dass der Mieter nach der 
 Verurteilung zur Räumung weiterhin seine Zahlungspflicht bestreiten werde. 
Dem Räumungsschuldner würde ansonsten der Räumungsschutz bereits im 
Fall der erstmaligen unvollständigen oder unpünktlichen Leistung der 
 Nutzungsentschädigung entzogen, selbst wenn diese auf Gründen beruhte, 
die von ihm nicht persönlich zu vertreten sind.
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nutzungsentschädi-
gung zur Bedingung: 
nur im einzelfall

▶▶ Nutzung zu Wohnzwecken
Keine Kindertagespflegestelle in der eigentumswohnung

| Eine Eigentumswohnung, die nach der Gemeinschaftsordnung nur zu 
Wohnzwecken genutzt werden darf, darf nicht als Kindertagespflegestelle 
für bis zu fünf Kinder genutzt werden (LG Koblenz 23.12.19, 2 S 34/19 WEG, 
Abruf-Nr. 215865). |

In diesem Sinne gab das LG Koblenz einer Klage des anderen Wohnungs-
eigentümers auf Unterlassung der Nutzung der Eigentumswohnung als 
 Tagespflegestelle statt. In der Wohnung hatte die dort mit ihren drei eigenen 

iHr PLuS im netz
mk.iww.de

Abruf-nr. 215865

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Ob Rechtsanwalt oder Inkassodienstleister: Als Praktiker 
in der Zwangsvollstreckung müssen Sie für Gläubiger 
das Optimum herausholen. Das Webinar liefert Ihnen das 
Rüstzeug dazu. Unser Experte Dieter Schüll stellt Ihnen 
einmal im Quartal innovative Zugriffsmöglichkeiten 
und Kosten-Nutzen-optimierte Pfändungswege vor – 
praxisgerecht aufbereitet in nur 2 Stunden am PC. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Vollstreckungsrecht
Gläubiger erfolgreich vertreten

Referent
Dieter Schüll

Fachbereichsleitung nationaler 
und internationaler Forderungs-
einzug – Zwangsversteigerung – 
Zwangsverwaltung bei den Rechts-
anwälten Kreutzer & Kreuzau, 
Düsseldorf, erfahrener Referent 
zum Thema „Zwangsvollstreckung“  

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte, Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte 

Termine
07.07.2020, 13.10.2020,
12.01.2021, 13.04.2021

jeweils 13:00 ― 15:00 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 442

Dieter Schüll

„Ich zeige Ihnen, 

wie Sie als Gläubigervertreter 

noch besser zugreifen!“

Aktuelles Programm unter: 
iww.de/s191
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